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Konfliktmanagement-Kongress 2005

9. Juli 2005

Forum 3

„Die Zukunft hat schon begonnen“ – Rechtsschutz im außergerichtlichen Konflikt

Leitung:
Reinhold Gleichmann, Vorstandsvorsitzender der Auxilia

Rechtsschutzversicherung München, Sprecher des Arbeitskreises der Rechtsschutzversicherungen im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

Rembert Brieske, Rechtsanwalt und Notar, Bremen, Vizepräsident des Deutschen Anwaltsvereins

Moderation: 
Martin Schulz, Vors. Richter am Landgericht, Nds. Justizministerium

Protokoll: 
Christian Caesar, Richter am Landgericht, Hannover

I. 

Herr Gleichmann erläuterte zunächst, dass die Rechtsschutzversicherer in hohem Maße an einer außergerichtlichen Konfliktlösung interessiert sind und bereits heute über 2/3 der rechtlichen Auseinandersetzungen, die die Rechtsschutzversicherer decken, außergerichtlich erledigt werden. Er wies weiter darauf hin, dass bereits heute die Kosten von Schlichtungsverfahren einschließlich der Mediation von den Rechtsschutzversicherern getragen werden, allerdings nur bis zur Höhe der erstinstanzlichen Gerichtskosten. Würden die Rechtsschutzversicherer die Kosten eines Mediationsverfahrens in deutlich höherem Maße übernehmen, treffe sie nach dem derzeitigen Stand jedoch ein doppeltes Kostenrisiko im Falle des Scheiterns der Mediation, da die Kosten der Mediation in einem anschließenden Gerichtsverfahren nicht anrechenbar seien und damit zu den Kosten eines gerichtlichen Verfahrens hinzuträten. Da auch keine Erstattung der Mediationskosten im anschließenden Gerichtsverfahren selbst bei vollem Obsiegen erfolge, sei es zur Zeit schwierig, das Produkt „Rechtsschutzversicherung einschließlich Mediation“ zu einer angemessenen Prämie anzubieten. Des Weiteren setze ein solches Produkt voraus, dass die Mediation Akzeptanz bei den Zielgruppen finde. Wegen des fehlenden gesellschaftlichen Bewusstseins sei jedoch die Akzeptanz zur Zeit noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Eine Minderung des Kostenrisikos könne allerdings einen wesentlichen Anreiz zur Förderung der Mediation darstellen. 

Herr Brieske skizzierte zunächst die Problemstellung, ob ein Konfliktlösungs​verfahren, das auf Autonomie der Beteiligten aufbaue, mit der Frage nach einer Fremdfinanzierung vereinbar sei. Die Frage der Eigenverantwortung der Medianten für die Kosten der Mediation könne jedenfalls nicht mit der Forderung nach geringeren Kosten der Mediation beantwortet werden. Das Augenmerk müsse darauf gelegt werden, dass derzeit zahlreiche Rechtsbereiche nicht zum versicherten Risiko gehörten. Ein Lösungsansatz für das Kostenproblem der Mediation könne in der Eigen​verantwortlichkeit der Bürger gesehen werden.

II.

Als Ergebnis der sich anschließenden, kontroversen Diskussion lassen sich folgende Überlegungen festhalten:

Die Durchführung der Mediation wird im Rahmen der im Einzelfall versicherten Leistungen bereits seit Einführung der ARB 1994 von den Deutschen Rechtsschutz​versicherern übernommen, jedoch begrenzt auf die Gerichtskosten erster Instanz. Grundlegende Voraussetzungen dafür, dass die deutschen Rechtsschutzversicherer die Mediation noch mehr fördern können, sind die Erhöhung der Akzeptanz der Mediation in der Bevölkerung und die Begrenzung des Kostenrisikos, so dass das attraktive Produkt zu einem angemessenen Preis angeboten werden kann.

Es ist zu prüfen, 

ob bei einer Minderung des Kostenrisikos durch Änderungen in den folgenden Punkten die außergerichtliche Streitschlichtung gefördert werden kann:

‑ Aufnahme weiterer Rechtsgebiete in den Deckungsschutz

Diverse Rechtsgebiete sind aus verschiedenen Gründen nicht von der Rechts​schutzversicherung gedeckt. Daher ist zu erwägen, ob weitere Rechtsgebiete in den Deckungsschutz aufgenommen werden können, weil sie durch Mediation bezahlbar bleiben.

‑ Vereinbarung einer Kostenerstattungsklausel 

Die Kosten einer gescheiterten Mediation treten nach der jetzigen Lage zu den Kosten eines sich dann anschließenden Gerichtsverfahren hinzu. Dies hat zur Folge, dass im Falle des Scheiterns einer außergerichtlichen Einigung erhebliche Zusatz​kosten entstehen. Eine Lösungsmöglichkeit könnte darin bestehen, dass die Medianten im Mediationsvertrag eine Vereinbarung treffen, nach der die Kosten der gescheiterten Mediation von den Parteien im Verhältnis der folgenden gerichtlichen Entscheidung zu tragen sind. Ein solcher materiell-rechtlicher Ersatzanspruch würde dann auch die Inanspruchnahme des Gegners ermöglichen (Kostenerstattungs​klausel).

‑ Entfallen der Prüfung hinreicheichender Erfolgsaussichten

Es ist zu prüfen, ob das Erfordernis hinreichender Erfolgsaussichten (§§ 1, 18 ARB 94/2000, §§ 1, 17 ARB 75) auch für die Durchführung eines außergerichtlichen Mediationsverfahrens Anwendung finden soll. Bei einem Festhalten an diesem Erfordernis besteht die Gefahr, dass durch anwaltliche Schriftsätze der Mediationsprozess gestört wird. Auch bei der staatlichen Beratungshilfe wird auf dieses Erfordernis verzichtet.

‑ Selbstbeteiligung und/oder Kostenbegrenzung

Es ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe ein finanzieller Beitrag der Medianten zu den Kosten erforderlich ist, um Leistungen für die Durchführung der Mediation angemessen kalkulieren zu können. In Betracht käme die Begrenzung der Leistungen für die Kosten der Mediation oder auch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung der Versicherungsnehmer.

‑ Änderung von § 2 Abs. 3 lit. a ARB 75 / § 5 Abs. 3 lit b ARB 94/2000 

Nach § 2 Abs. 3 lit. a ARB 75 trägt der Versicherer nicht die Kosten, die aufgrund einer gütlichen Einigung, insbesondere eines Vergleiches, nicht dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen; nach § 5 Abs. 3 lit b ARB 94/2000 trägt der Versicherer nicht die Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherungs​nehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. 

Hinsichtlich der Kosten einer erfolgreichen Mediation sind diese Klauseln auf ihre Erforderlich​keit zu überprüfen. Es erscheint unzweckmäßig, eine in der Sache erfolgreiche Mediation an der Kostenfrage scheitern zu lassen. Es wäre daher zu prüfen, ob die durch die Durchführung der Mediation anfallenden Kosten des Versicherungs​nehmers, also maximal die Hälfte der gesamten Mediationskosten, unabhängig vom Ergebnis zwischen angestrebtem und erzieltem Erfolg bzw. vom Obsiegen zum Unterliegen übernommen werden könnten.


